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K U N D M A C H U N G 
 
Gemäß § 94 Abs. 6 der O.Ö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der 
Gemeinderat der Gemeinde Pennewang in seiner Sitzung am 10. Dezember 2018 
nachstehende Beschlüsse, welche die Öffentlichkeit berühren, gefasst hat: 
 

1.) Prüfungsausschuss; Genehmigung des Prüfungsberichtes vom 28.11.2018 
Der Prüfungsbericht des örtlichen Prüfungsausschusses vom 28.11.2018, über die im MZG 
Pennewang 22 durchgeführte Besichtigung und Übernahme der Wohnung-Mitte und über die 
Prüfung der Entwürfe - Nachtragsvoranschlag 2018, Voranschlag 2019 und Voranschlag „VFI der 
Gemeinde Pennewang & Co.KG 2019 – wurde zustimmend zur Kenntnis genommen und 
genehmigt.  

 
2.) Genehmigung des Nachtragsvoranschlages 2018 
Der für das Finanzjahr 2018 erstellte Nachtragsvoranschlag wurde unverändert angenommen und 
beschlossen. Über die Auflage des Nachtragsvoranschlages ergeht eine eigene Kundmachung. 
 
A) ordentlichen Nachtragsvoranschlag – Einnahmen   €     1.897.300,00 
 mit Ausgaben von ............................................................ €     1.897.300,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Soll-Fehlbetrag/Überschuss OH ..................................... € -                 0,00 
=============================================================== 

B) im außerordentlichen Nachtragsvoranschlag – Einnahmen €      425.000,00 
 mit Ausgaben von ............................................................  €      552,900,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Soll-Überschuss AOH ......................................................  €    - 127.900,00 
 gegenüber einem Soll-Abgang im VA von € - 100.800,00 
==================================================================== 
 
3.) Genehmigung des Voranschlages 2019 
Der für das Finanzjahr 2019 erstellte Voranschlag samt Beilagen (Gebühren, Dienstpostenplan, 
u.a.) wurde unverändert angenommen und beschlossen. Über die Auflage des Voranschlages mit 
Festsetzung der Gebühren und Abgaben ergeht eine eigene Kundmachung. 
 
Ordentlicher Haushalt - OH: 
Einnahmen  € 1.908.700,00 
Ausgaben € 1.908.700,00 
Soll-Überschuss/Abgang €+/-  ..       0,00 
 
Außerordentlicher Haushalt - AOH: 
Einnahmen €   717.800,00 
Ausgaben €   747.200,00 
Soll-Abgang €  -  29.400,00 
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4.) Genehmigung des Mittelfristigen Finanzplanes 2019 - 2023 
Der vorliegende Entwurf des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2019 - 2023 welcher aus der 
Darstellung der freien Budgetspitze, dem mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplan, dem 
mittelfristigen Investitionsplan sowie der Prioritätenreihung der kommenden Vorhaben besteht, 
wurde zur Kenntnis genommen und genehmigt. 
 
5.) VFI der Gemeinde Pennewang & Co KG; Genehmigung des VA 2019 
Der für das Finanzjahr 2019 erstellte Voranschlag wurde wie folgt beschlossen: 
 
A) Ordentlicher Voranschlag – Einnahmen € 70.100,00 

Ordentlicher Voranschlag – Ausgaben € 70.100,00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Soll-Überschuss/Fehlbetrag OH €            -0- 
========================================================================= 
 
B) Außerordentlichen Voranschlag – Einnahmen € 47.200,00 

Außerordentlichen Voranschlag – Ausgaben € 48.800,00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Soll-Fehlbetrag AOH €-  1.600,00 
========================================================================= 
 
6.) Genehmigung des Kassenkreditvertrages für das Finanzjahr 2019 
Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Gemeindevoranschlages und 
Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit im Finanzjahr 2019 wurde die Aufnahme eines 
Kassenkredites (Kontoüberziehungsrahmen) im Betrag von € 400.000,00 bei der Raiba 
Gunskirchen beschlossen und der diesbezügliche Kassenkreditvertrag genehmigt. 
 
7.) Beschlussfassung über die Erlassung einer Hundeabgabe-Verordnung 
Auf Empfehlung des Oö. Gemeindebundes wurde für den Bereich der Gemeinde eine 
Hundeabgabeverordnung mit Festsetzung der Hundeabgabe a) für Wachhunde und Hunde, die 
zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes notwendig sind, je Hund mit € 20,00 und b) für jeden 
sonstigen Hund, je Hund mit € 40,00, als Rechtsgrundlage zur Einhebung dieser Abgabe 
beschlossen. 
 
8.) Kindergartenzubau und Sanierung; Genehmigung des Darlehensvertrages 
Vom GR wurde am 17.09.2018 beschlossen, dass zur Finanzierung für den Kindergartenzubau und 
für die Sanierung des Kindergartengebäudes bei der Oö. Sparkasse ein Darlehen in der Höhe von 
170.000,00 aufgenommen wird. Der darüber vorliegende Darlehensvertrag vom 27.09.2018 wurde 
unverändert angenommen und genehmigt. 
 
9.) MZG Pennewang 22; Vergabe der Wohnung-Mitte und Genehmigung des Mietvertrages 

Im Mehrzweckgebäude Pennewang 22 wurde die im OG gelegene Wohnung-Mitte ab 
01.01.2019 zu den üblichen Bedingungen an die Wohnungswerberin Vanessa 
Stockhammer aus Gunskirchen vermietet und der diesbezügliche Mietvertrag genehmigt. 
 
10.) Teilvergabe des Winterdienstes mit Genehmigung der Vereinbarung 
Für die Wintersaison 2018/2019 (11/2018-03/2019) wird die Durchführung des Winterdienstes auf 
Gemeindestraßen im Bereich der Ortschaften Felling, Bachstätten, Braunberg, Rosenberg, Ober- 
Mitter- und Unterfils, bis zur Irnhartinger Landesstraße und die Gehsteigräumung im Ort 
Pennewang, welche von der Gemeinde Pennewang zu räumen sind, an die Firma - 
Agrarunternehmen Schneeberger aus Gaspoltshofen – zu den in den Angeboten vom 21.09.2018 
enthaltenen Pauschal - und Einheitspreisen, vergeben. Zugleich wird die darüber vorliegende 
Vereinbarung unverändert angenommen, für die kommenden Wintersaisonen bis zu einer 
Preisänderung verlängert und beschlossen. 
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11.) Schaffung eines Umkehrplatzes in Staffel (Krailberg); Übernahme des Grundstückes in 
das öffentliche Gut 

Dazu wurde beschlossen, dass die vom Grundbesitzer Andreas Keimelmaier aus Gunskirchen 
kostenlos und lastenfrei abgetretene Grundfläche, gemäß dem Teilungsplan des Zivilgeometers, 
DI Harald Schumann, GZ: 12201/18, Teilfläche Nr. 1 mit 57 m2, in das öffentliche Gut, Parzelle Nr. 
968, KG Staffl, übernommen wird. 
 
12.) Beschlussfassung über die Verlängerung des Vertrages zur Anbringung eines 

Zigarettenautomaten beim Wohngebäude Pennewang 18 
Die vom GR am 16.09.2013 genehmigte Vereinbarung mit der Fa. GE Warenhandels & 
Gastronomiebetriebs GmbH (Gernot Rohrer) aus Gunskirchen, zur Anbringung eines 
Zigarettenautomaten, wurde zum Preis von monatlich € 40,00 um weitere fünf Jahre (01.01.2019-
31.12.2024) verlängert. 
 
13.) Grundsatzbeschluss über die Ausschreibung eines Amtsleiters/einer Amtsleiterin für 

das Gemeindeamt Pennewang 

Vom GV wurde die Erklärung von AL Karl Heinz Bachler, dass er mit 31.12.2019 in den 
Ruhestand treten wird zur Kenntnis genommen. Dazu wurde gemäß § 9 des Oö. GdG 
2002 vom GR beschlossen, dass der Dienstposten für die Leitung des Gemeindeamtes 
Pennewang, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben des Amtes der Oö. 
Landesregierung und des Bürgermeisters der Gemeinde Pennewang, zur Besetzung 
öffentlich ausgeschrieben wird.  
 
 
        Der Bürgermeister: 
 

 

        Mag. Franz Waldenberger 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am:.................................. 
 
 
Abgenommen am:................................... 
 
 


